
KanzleiAmigo GmbH

Finanzamt: Berlin für Körpers:haften I

Steuernummer: 27 1611/83895

JAHRESABSCHLUSS
zum 31 .12.2024

Aab Humanitarian Association gGmbH
c/o Rec htsanwaltskanzlei Heinrich

Spichernstraße 2

10777 Berlin

Residenzstr. 154

13409 Berlin



BlLANZzum3'1.12.2024

Aab Human itarian Association gG mbH c/o Rechtsanwaltskanzlei Hein rich Seite 2 von 12

Bescheinigung

lch habe auftragsgemäß den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang - des Auftraggebers

Aat Humanitarian Association gGmbH
c.'o Rechtsanwaltskanzlei Heinrich

Spichernstraße 2

10777 Berlin

für das Geschäftsjahr vom 01 .01.2024 bi= 31.12.2024 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen
Vorschriften [und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung] erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die vor mir geführten Bücher und die mir darüber hinaus vorgelegten Belege
und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des lnventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen

handelsrechtlichen Vorschriften [und den :rgänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung]
liegen in der Verantwortung der gesetzlicl'en Vertreter der Gesellschaft.

lch habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den

Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz

und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des lnventars

sowie der Vorgaben zu den anzuwendencen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Berlin, den 30.06.2025

Berufs-
;i:,..i:iJllgS-

':,;,.:iiSChäft
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-
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AKTIVA

A. Umlaufvermögen

l. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und

Leistungen

2. Eingeforderte, noch ausstelende
Kapitaleinlagen

3. Sonstige Vermögensgegenstände

ll. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten und

Schecks

B. Sonstige Aktiva

Euro

5.593,34

0,00

1.039,64

Geschäftsjahr
Euro

6.632,98

85.156,49

2.518,62

87.675,11

Vorjahr

Euro

0

12.500,00

0,00

00

78.523,51

12.500,00

0,00
't2.500,00

0,00

12.500,00
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PASSIVA

A. Eigenkapital

l. Gezeichnetes Kapital

Ausstehende Einlagen auf das
gezeichnete Kapital, nicht eingefordert

Eingefordertes Kapital

ll. Gewinn-A/erlustvorträge

1. ldeeller Bereich

lll. Jahresüberschuss (Jahresfehbetrag)

B. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen

2. Sonstige Verbindlichkeiten

Euro

25.000,00

-12.500,00

12.500,00

-729,96

52.674,50

Geschäftsjahr
Euro

64.444,54

23.230,57

87.675,11

Vorjahr
Euro

25.000,00

-12.500,00

12.500,00

0,00

-729,96

10.160,01

13.070,56

11.770,04

729,96

0,00
729,96

12.500,00
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A. ldeeller Bereich

l. Nicht steuerbare Einnahmen

'1. Zuschüsse

2. Sonstige nicht steuerbare Ennahmen

ll. Nicht anzusetzende Ausgaben

1. Personalkosten

2. Reisekosten

a. Übrige Ausgaben

GewinnA/erlust
ideeller Bereich

B. Ertragsteuerneutrale Posten

l. ldeeller Bereich
(ertragsteuerneutral)

1. Steuerneutrale Einnahmen

Spenden

Sonstige steuerneutrale
Einnahmen

Ergebnis ideeller Bereich

GewinnA/erlust
ertragsteu erneutrale Posten

C. Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag)

Berlin, den 30.06.2025

Unterschrift

-312.481,97

-1.981,95

52.038,77

2.617,68 54.656,45

54.656,45

54.656,45

52.674,50

Euro

310.500,00

0,02

Geschäftsjahr
Euro

310.500,02

Vorjahr
Euro

0,00

0,00

0,00

0,00

729,96

-198.062,50

-1.861,20

-112.558,27

-729,96

0,00

0,00

0,00

0,00

-729,96
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AKTIVA

Forderungen aus Lieferungen und Leislungen

0650 Forderungen aus Lieferungen r.Leistungen

Ein geforderte, noch ausstehende Kapitaleinlagen

0640 Ausstehende Einlagen eingefcrdert

Sonstig e Vermögensgegenstände

O7O4 STRIPE
1901 Umsatzsteuer nach $ 13b UStD

1920 Umsatzsteuer laufendes Jahr

Kassenbestand, Bundesbankguthaben= Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks

0945 Bank
0946 Paypal

Sonstige Aktiva

1712 Yerbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt

Summe Aktiva

Geschäftsjahr
Euro

5.593,34

0,00

1.038,64
-2,171,19
2.172,19

1.039,64

70.090,47
8.433,04

78.523,51

2.518,62

87.675,',|'1

Vorjahr

Euro

0,00

12.500,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

12.500,00
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PASSIVA

Gezeichnetes Kapital

1140 Gezeichnetes Kapital

Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital, nicht
eingefordert

1144 Ausstehende Einlage nicht eirgefordert

Eingefordertes Kapital

1140 Gezeichnetes Kapital
1144 Ausstehende Einlage nicht eirgefordert

ldeeller Bereich

1082 Vortrag ideeller Bereich

Jah resübersch uss (Jah resfehlbetrag)

Jahresüberschuss (Jahresfehl:etrag)

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

1340 Verbindl. aus Lieferungen/Leidungen

Sonstig e Verbindlich keiten

0870 Durchlaufende Posten
1700 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer
1705 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit

Summe Passiva

Geschäftsjahr
Euro

25.000,00

-12.500,00

25.000,00
-12.500,00

12.500,00

-729,96

52.674,50

10.160,01

10.472,00
2.581,56

17,00

13.070,56

87.675,11

Vorjahr
Euro

25.000,00

-12.500,00

25.000,00
-12.500,00

12.500,00

0,00

-729,96

729,96

0,00
0,00
0,00

0,00

12.500,00
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Zuschüsse

2301 Zuschüsse von Verbänden

Sonstige nicht steuerbare Einnahmen

2400 Sonstige Einnahmen ideeller Bereich

Personalkosten

Geschäftsjahr
Euro

310.500,00

0,02

-152.934,39
-840,00

-2.610,41
-1.423,48

-40.254,22

-198.062,50

-1.861,20

Vorjahr

Euro

0,00

0,00

2551
2552
2553
2554
2555

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Löhne und Gehälter
Ehrenamtspauschale
Abgeführte Lohnsteuer

Aufwandsentschädigungen Uh ungsleiter
Gesetzliche soziale Aufwendurgen

Reisekosten

2561 Reisekosten Arbeitnehmer

Üurige Ausgaben

2701 Bürobedarf
2704 Sonstige Venaraltungskosten
2705 Nebenkosten des Geldverkehrs

2753 Versicherungen, Beiträge
2803 Ausbildungskosten
2805 Unterstützungsleistungen Sch -ttzsuchende
2806 Rechtskosten Schutzsuchende
2807 Unterkunft & Verpflegung Schutzsuchende

2810 Repräsentationskosten
2894 Rechts- und Beratungskosten

2900 Sonstige Kosten

Spenden

3220 Erhaltene Spenden/Zuwendurgen

Sonstige steuerneutrale Einnahmen

3215 Sonstige Einnahmen

Jah resü bersch uss (Jah resfeh lbetrag)

-299,88
-14.739,19

-643,34
-2.972,02

-95,00
-10.395,16

-1.099,08
-57.081,38

-1.011,94
-23.400,24

-821,04

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-729,96

0,00

-112.558,27

52.038,77

2.617,68

-729,96

0,00

0,00

52.674,50 -729,96
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Vo llständ ig ke itserkläru n g

Jahresabschluss für das Geschäftqahr 2C24

Wir bestätigen, dass wir lhnen für die Ersbllung des vorgenannten Abschlusses alle Aufklärungen, Auskünfte und
Nachweise, um die Sie uns gebeten haber, nach bestem Wissen und Gewissen gegeben haben.

Alle Geschäftsbücher und sonstigen erforderlichen Unterlagen, die für den Jahresabschluss erforderlich sind,

wurden vollständig zur Verfügung gestellt. ln den zur Verfügung gestellten Geschäftsbüchern sind alle
Geschäftsvorfälle erfasst, die für das vorg=nannte Geschäftsjahr buchungspflichtig sind.

Wir bestätigen, dass in dem von lhnen ers.tellten Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) nach
unserer überzeugung alle bilanzierungspf ichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen und Wagnisse (2.B. Verluste
aus schwebenden Geschäften) berücksichtigt sind, so dass ein den tatsachlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild vermittelt wird.

Berlin, den 30.06.2025

(Unterschrift)
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Allgemeine Auftragsbedingungen für Steuerbetater,
Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften

Folgenden,,Ällgcmcinen Auftragsbedingungen" gclten fir Verträgc zwischen Steuerbcratetn, SteuerberolLmächtigtcn und Stcuerberatungsgesellschaftcn (im

Stand: lr{ai 2024

Imfang md Ausfifürung des Auftrags
ir den Umfang dcr vom Steuerberatcr zu ctbringenden Leisungen ist der ertciltc Äuftrag rnaßgebend.

cr Äuftrag rvirtl nach den Grundsätzcn ordnung;gemäßer li:rufsausübung ausgeführt, rvobei dic cinschlägigen berufsrechtlichen Normen uld Rerufspflichten

(StBerG, ROStI3) zu beachten sind.

Grundlage des Auftraqs ist deutschcs Rccht. Die Anrvendung oder lSerücksichtigung auslindischen Rechts rvird nicht geschuldet, sofcrn dies nicht

ausclrücklich in'Ie*t-form vereinbart rvorden ist. I(ornmt cs zu einer Änderung der Rechtslage, nachdem einc t\ngelegenhcit rollständig erledigt rvorden ist, besteht

für rien Steuerberater keine Veryflichtung, den Auftragp;eber auf diese Anderung oder dic damit verbundencn Folgen aufmcrksam zu machen.

Buchführung und Rilanz, gchört nur zum Auftrag, rvcnn die in'Iextf<>rm vereinbart ist.

im Zrvcifel zu fristwahrenden Flandlungen berechtigt und r':rpflichtet.
S6rvcit cler Auftraggcber dem Steuerbcrater einer 'I'elefaxanschluss odcr eine E-NIail-Ädressc mineilt, erklärt er sich bis auF Widerruf oder ausdrückliche

andenreitigc Weisung damit.i..,e.stand"r, dass der Steucrterater ihm ohne ljinschränkungen übcr iene Kontaktdaten mandatsbezogene Informationen zusendct.

Der Auftriggeber siÄert zu, dass nur cr oder ron ihm beau=tragte Personen Zugriff auf das Empfangs-/Sendegetit bzrv den E-lvfail-Account haben und dass et

dortige Scnä"ungseingänge regelmäßig überprüft- I)er r\uftrqgeber ist verpfichtet, den Steucrberater darauf lrinzurveiscn, rvenn Einschränkungen bestchen, etva

d^, impfangs-7S"nJ"g"ret bn. der E-Nlail-Äccount nur urregelmäßig auf Sendungscingänge übcrprüft wird oder Einsendungen nur nach vothcriger

Irfo.mation"r urd haftct auch nicht für die dem r\uftragqebcr dcshalb ggf. entstchenden Schäden. Sorvcit der r\uftraggcber zum Einsltz von Signaturverlahren

und Verschlüsselungslerfahren die tcchnischen Voraussctzmgen besitzt und deren Einsatz rvünscht, teilt er dies dem Steuerberater rechtz-eitig mit; damit

vcrbundenc Kosren des Srcuerberarers (beispielsrveise zur Arichaffung und Fiinrichrung nonvendiger Soft- bnv. Llardwate) trägt der Äuftrag€leber.

'erschwiegenheitspflicht
cr Steuerbäater ist-nach Nlaßgabe der Gesetze verpflichtet, iber alle Tatsachcn, <lie er im Zusammenhang mit der Äusführung.des i\uftrags erftihrt, Stillsclweigen

Vcrtragsr.erhältnisses for:t.

ie Verschwiegenhcitsptlicht bestcht im gleichen Umfang audr für dic Mitarbeiter des Steuerberatcrs.

Ivlinvirkung r.erpflichtet ist.
lierncr besteht kcinc \rer:schrvicgcnheitspflicht, s.>*rcit dies zur l)urch[ührung cines Audits für die Zertifiziemng der l(anzlei des Stcuerberaters

er6orderlich ist und die bcim Äudit tätigcn iersonen ihrerseis über ihre Vcrschrviegcnhcitspflicht bclehrt rvordcn sind Dcr r\ufttaggeber etklärt sich damt

einverstanclen, tlass clerjenige, tlcr die Tlrufizicrung oder da: Auclit vornimmt, Einsicht in die für den r\uftraggeber vom Steuerberatcr angelegten I{andakten

nimmt, unabhängig davon, ob dicsc ilandaktcn bcreits abgecgt oder noch geführt werden'

esetzliche ,\uskunfts- und Aussagevenveigerurgsrcchte nach den SS 102 AO,53 SIPO und 383 ZPO bleiben unbctührt

Der Stcucrberater hoib"i .1".'ijb"rÄittlung von ich,iitstücken, Unterlagen, Dokumenten, r\rbeitsergcbnissen etc. unabhängig von der r\rt der

übermittlung (auf papier o<ler in elektronischer lrorm) rlie \ erpflichtung zur Verschwiegenheit zu beachten. Der Äuftraggebcr ri-ird als Empfinger cbenfa.lls allc

Sichc.r.gmadrahmen einhalten, damit die ihm zugeleiteter l,apicre oder l)atcicn nur dcnjenigcn Pcrsonen zugchen, clic intern dafür zuständig sind Dics gilt

insbesondcre auch für den fjar- und D-Nlail-Vcrkchr. Zum Schutz der zugelcitctcn Dokumente und Dateien sind die erfordedichen tcchnischen und

scäriftlichc Vereinbarung über clicse zusätzlichcn Maßnahmcn zu schließen, insbesondere ist dabei zu regeln, ob im U-Nlail-Verkehr eine Verschlüsselung

rorzunehmen ist.

aushändigcn.
Der Stcuerberater ist berechtigt, personenbezogae l)aten des Auftraggebers und dessen iVlitarbeitcrn im llahrncn dcr erteilten Äufträge maschinell zu

Daten überspielt s,erden dürfen.

Iitwirkmg Dritter
er Steuerbirater ist berechtigt, zur Ausführung <ies r\uftrags lvfitarbeiter, fachkundige Dritte sowic datenvcrarbeitende fJntcrnchmen hcranzuziehen'

:i der Hcranziehung 
"on 

faJrtrndigen Drittcn und datcnrearbeitenden Untcrnehmen hat der Steuer!:erater dafür zu sorgcn, dass diese sich zut Verschrviegcnheit

entsprechend $ 2 Äbs. 1 r'crpflichten.

er SrcuerberatJr ist berechtigt, allgemcinen Verrretern ($ (r9 ! tllcrG) sorvic Praxistreuhändern ($ 71 StRer(i) irn Fall ihter llestellung l:tinsichtnahme in dic

I landaktcn i.S.d. \(16 Äbs. 2 StllcrG zu verschaffen.

Dcr Steqerbcrater haftet unter keinen Urnständer für die l,cistungen dcr Herangczogenen; bei den Herangczogenen handelt cs sich haftungsrechtlich

für eine ordnungsgemäße r\usrvahl des Flerangezogenen.

Der.Steucrberater ist bcrechtigt, i.-etfillhng seirer Pflichten nach dem Rundesdatenschutzgcsetz eincn ISeaufttagten fiir den l)atenschutz zu bestcllen.

Sofcrn der Beaufnagte für den Datcnschutz nicht be."ir, nadr \ 2 Äbs. 2 zur Verschwiegenheit rerpflichtct ist, hat dcr Steuerberatet dafür Sorge zu üagen, dass

sich der Bcaufuag," fü, d"n Datenschutz bci Aufnahmc seirer'.fätigkeit zur l.)inhaltung der entsPltchendcn Pflicht zur Vetschwiegenheit verpflichtct.
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{ängelbeseitigung
er Äuftraglpber hat Ärspruch aufReseitigung enraiger Mälgel. l)em Steuerberater ist Gelegenhcit zu Nachbesseruug zu gcben. Wenn und sorvcit cs sich bei dem

Nlandat um einen l)ienstvertrag i.S.d. $\ 611, 675 R(lll handelt, hat der r\uftraggeber das l{echt, dic Nachbesserung durch den Stcuerberater abzulchncn, falls das

Nlandat durch dcn Äuftraggeber beendet und det Mangel erst nach s'irksamer Beendigung des Mandats festgestellt $'ird.

Kostcn des Steuerberaters die Mängcl durch cincn anderen Seuerberatcr bcseitigen lassen, bzrv. nach scincr Wahl Flerabsetzung der Veryütung oder

Rückgängigmachung des Vertrags vedangcn.

den Interessen des Auftraglebers torgchen.

Iaftrmg
er Stcucrberater haftet für cigcnes sowie für das Verschuldcn ;eincr llrfüllungsgchilfen'

Dic I Ia[tung des Steucrbcratcrs und seiner Lirfüllmgsgehilfen [ür einen Schaden, det aus einer odcr bei einheitlichcr Schadensfolge aus mehreren

Vcietzung des lcbeus, des I(örpers oder dcr Gesundhcit. l)i: I laftungsbegrenzung git für die liesamte Tätigkcit des Steuerberaters für den Äuftraggeber, also

gilt auch bei Rildung ciner Sozietät/Prtncrschaft und Übern:hmc des Auftrags durch die Sozietät/Partnerschaft s<xvie für ncu in dic Sozietät/Partnerschaft

wird insorveit ausddcklich nicht abbedungen. Einzclrcrtraglidre l{aftungsbegrenzungsvercinbarungen gchcn dieser Regelung tor, lasscn dic Wirksatnkeit dieser

oder ersritert rvird, auch für diese Fälle.

ie in del Äbsätzen 1 und 2 getroffenen Regelungen geltcn auch gegcnüber anderen Personen als dem Äuftraggeber, sorveit ausnahmsleise im Einzelfall vertraglichc

aus dem Äuftragsinhalt ergibt (r'gl. $ 6 r\bs. 3).

Dcr ;\nspruch des ;\uftraglebers auf Schadensersatz verjährt

a) in dreiJaliren i.on dem Zeitpunkt an, ir clem der r\nspruch eütstanden ist und der r\uftraSgeber von dcn Umständcn, die den Änspruch

begründen, uncl der Person des Schuldncrs Kenntnis edangt c der <>hne grobe lrahdässigkeit erlangcn müsste,

b) ohne Rücksicht auf die Kenntnis .d"r 3r.b fahdässige Unkenntnis in zehn Jahren von seincr Entstehung an. Maßgeblich ist die früher endende

Fdst.

'fl ichten des Auftraggebers
cr Äuftraggebcr ist ziui Minvirkung verpflichtct, sorveit es zur rrdnungsgcmäßen Edcdigung des Aultrags erf<rrdedich ist. Insbcsondere hat er dern Stcucrberater

Bearblitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt fürdie Untcrrichtung übcr dle Vorgängc und Urnstände, die für dic i\usführung des Auftrags r-on

Bedcutung sein können. Der lri".da.t ist rerpflichtet, alle sclriftlichen und rnündlichen Mitteilungen dcs Steuerberatcrs zur Kcnntnis zu nchmen und bei

Zrveifelsfrrgen Rücksprache zu halten.

bcr ;\uftmggebcr hat alles zu untedassen, u'as dic tJnabhängrgkeit dcs Stcuerberaters oder seiner Erfüllungsgchilfen bceintr'ächtigcn könnte

aus dem ;\uftragsinhalt die tiinwilligung zur Weitcrgabe an eircn bestimnten Dritten crgibt'

Sctzt der Steucrbcratcr üeiÄ -tufttogg"brr in clcssen lläumen l)atenr-crarbeitungsprogramrne ein, ist der r\uftraggebcr verpflichtct, den Hinrvciscn des

Steuerbcraters zur Installation und r\nrvendung äcr ltrogramnc nachzukommen. Des Weiteren ist dcr Äuftraggeber lerptlichtet und berechtigt, die Programme nur in

dcm 
'om 

Steucr.berater vorgcschriebenen Umiang zu nutzcn. I)er Auftraggebcr darf die Progtamme nicht verbreiten. I)er Steuerberater blcibt Inhaber dcr

Nutzungsrechte. Der r\uftraggeber hat alles zu urii"d^.r"n, rves rler Ausübung dcr Nutzungsrcchte an dcn Programmcn durch den Steuerbcratcl ent€legensteht'

Interlassene Mitrvirkung und Annahmeverzug des Auftra ggebers

Unte;ässt dcr Äuftaggcüer eine ihm nach \ (r oJcr sonstige .-bli"ge..le Nlinvirkung oder kommt er mit der ,\nnahme dcr vom Steuerberater angebotencn Leistung in

AnspÄch dcs Steuerbcraters auf Ersatz der ihm durch den V.rzug oder die urtcdassene Minvirkulg clcs r\uftraggcbcrs entstafldencn MelrauÄvcndungel sowie des

r-r.usa.htc. Schadcns. I)ies gilt auch clann, rvenn der Steucrterater von dem I(t-rndigungsrecht keinen Ccbrauch macht.

;emessung der Vergütung
ie Vergutrirg (Gebütren uäd ,\uslngen"..utz) dcs Steuerberztas für scine Berufstätigkeit nach $ 33 StBerG bemisst sich nach dcr Velgütungsrerordnung für

höherc Vergütung, Pauschalhonoär) geschlossen. In außcrgerichtlichen r\ngclegenheiten kann in Textform einc niedrigerc Gebühl als die gcsetzliche Vergütung

ir T'ätigkeiten, dic in der Vcrgütungs.'".ordirr.g keine Rcgelurg erfahren (2.I3. \ 57 Abs.3 Nr. 2, 3 StllerG), gilt die vereinbartc Vcrgütung, andcrenlalls die übliche

Vergtitung ($ 612 Abs. 2 und $ 632 Äbs. 2 BGB)
,." Ärfr"äüurg g"genüber eiirem Vcrgüttrngsanspruch cles Sreucrberatcrs ist nur mit unbestrittcnen oder rechtskäftig fcstgestellten liordcrungen zulässig.

'orschuss

ir bereits entstandene und die r.oraussichtlich entstchenden Gebühren und ;\uslagen kann der Stcuerberatcr cinen Vorschuss fordern.

Äuftraggeber Nachtcilc aus eincr Einstellung dcr Tätigkeit cnvachscn hönnen

lnformation nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesett
Es besteht keine Verpflichtung uncl kcine Rereitsihafi zur Teilnahmc an einem Strcitbeilegungsverfahrcn lor einer Verbtaucherschlichtungsstelle.

Seendigmg des Yertrags" -De, 
Vertrag ädct durch Erfüllung cler vetcinbatm Leistungen, du:ch Ablauf der \.ereinbarten I-aufzeit oder durclr Iiündigung. Dcr Vertrag cndet nicht

durch den Tod, durch äen Eintrin dcr Geschäftsunfiligkeit &s r\uftrag;cbers oder im Fall einer Gcsellschaft durch dercn r\ufltisung
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Der Vetttag kann - rvenn und sorveit er einen Diensh'crtrag i.S.d. SS 611, 675 RGII darstellt - r'on jedem Vertragspartner außerordentlich nach lvlaßgabe

der \\ (126 ff BGR gekündigt verden, es sei denn, es handelt sich um ein Dienswerhziltnis mit festen Rczügen, $ (r27 Äbs. 1 llGll. Die Kündi.qung hat scluiftlich zu

ist.
Bei Kündigung des Vertrags durch den Steucrberater sind zur Vermeidung von Rechtsverlusten des Auftraggebers in ledem Fall noch diejenigen

Flandlungen rorzunehmen, die zumutbar sind und keinen z\ufschub dulden (2.R. F'risn'cdängerungsantrag bei drohcndem Fristablauf).

Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Äuftraggeber alles, was er zu Äusführung des Auftrags edrält oder erhalten hat und rvas et aus der

Geschäftsbesotgung edangt, hetauszugeben. Äußerdern ist der Steuerberater r.erpflichtet, dern Auftraggeber die erfordetlichen Nachrichten zu gcben, auf Verlangen

über den Stand der Angelegenheit Auskunft zu erteilen und Rcchcnschaft abzulegen.

ivlit Beendigung dcs Vcrtrags hat der r\uftraggeber clem Steucrbcrater dic bei ihm zur Äusführung des Auftrags eingcsetzten Datenverrbeitungspro€l{amme
einsclrließlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programrnuntctlagen unr.erzüglich hcrauszugeben bnv. r'on der Festplatte zu löschen.

Vergütungsanspruch bei vozeitiger Beendigung des Vertrags
Endet der Aufuag vor seiner vollständigen Ausführung, dchtet sich der Vergütungsanspruch dcs Steuerberäters nach dem (icsetz. Soweit im Einzelfall hien'on

abgewichen rverden soll, bedruf es einer gesonderten Vereinbarung in Textform, dic dem Äuftraggeber gesondcrt zuzusenden ist.

Au{bewahmg, Herausgabe md Zruückbehaltmgsrecht
von Arbeitsergebnissen und Unterlagen

Der Steuerberater hat die Flandakten auF die Druer r.on zehn.]ahrcn nach Reencligung des r\uftrags aufzubervahren. Diese Verpflichung edischt jedoch

schon vor Beendigung dicses Zeitraums, ucnn der Steuerberater den Auftralgeber schrifdich aufgefordert hat, die I'landakten in Empfang zu nehmen, und der

Äuftraggeber diescr Aufforderung binnen sechs Monatcn, nachdenr er sic crhalten hat, nicht nachgekommen ist.

Zu den Ilandakteu im Sinne dieser Vorschrift gehören alle Schriftstücke, die der Steuerberater aus Änlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem

r\uftraggeber odcr für ihn erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Bdefrvechscl zrvischen dern Steuerberatet und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die

dicscr bereits in Urschrift odcr Äbsclrift erhalten hat, sorvie für clie zu intcrnen Zrvecken geFertigten Arbeitspapier:e.

;\ufÄnforderung des ÄuftraSgebers, spätestcns nach Reendigung dcs 
^uftrags, 

hat der Steuerberatcr dcm Äuftragqcbcr die Flandakten innerhalb eincr

angemcssencn Frist herauszugeben. Der Stcucrbcratcr kann von Untedagcn, dic er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschdften oder Fotokopien anfertigcn und

zurückbehalten.
Det Stcucrberater kann die Herausgabe seiner ,\tbcitscrgebnisse und der I-Iandakten senveigetn, bis er rvcgen seiner (iebühren und ;\uslagen befriedigt ist.

Dies gilt nicht, sorveit die Vorenthaltung der Handakten und der einzelnen Schriftstückc nach den Urnständen unangemessen ist ($ 66 Abs. 3 Satz 2 StBerG).

Anzuwendendes Recht und Erfüllungsort
Irür den ;\uftrag, seine ,\usführung und die sich hieraus ergebenden Änsprüche gilt nur deutsches Recht.

ansonstcn die berufliche Niederlassung dcs Steuerbetaters.

Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit, Anderungen und Ergänzungen
Iralls einzelne Restimmungen dieser Auftragsbedingungen unrvirksam oder nichtig sein odcr rverden solltcn, wird die Wirksamheit der übrieen

ßestimmungcn dadurch nicht bertihrt. Die unwirksantc odcr nichtige llestimmung ist durch eine güluge zu enetzen, dic dcm angestrebten Ziel mögltchst nahekommt.

l\nderungen und Ergänzungen dieser Auftragsbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt insbesonderc für die Äufhebung dcs

Schriftformcrfordernisses.


